
Parkgebührenordnung  
 

 

§ 1 

 

(1) Bedingt durch den begrenzt zur Verfügung stehenden Parkraum im Zentrum der Stadt 

werden Parkgebühren festgelegt, mit dem Ziel, die Parkdauer einzuschränken und durch höheres 

Frequentieren der PKW die Nutzung des Parkraumes auf öffentlichen Wegen und Plätzen durch 

eine möglichst große Anzahl von PKW zu gewährleisten. 

 

(2) Soweit das Parken auf öffentlichen Straßen und Plätzen hinsichtlich Gebührenpflicht 

geregelt ist, werden Gebühren nach Maßgabe dieser Gebührenordnung erhoben. Für 

Schwerbehinderte mit gültigem Parkausweis ist das Parken gebührenfrei.  

 

1. Die Gebühren für das Parken betragen:  
 
für den Marktplatz Ribnitz 

bis 0,5 Std.  gebührenfrei 

über 0,5 Std. bis 1 Std. 0,50 € 

jede weitere 0,5 Std.  

vom 1. Oktober bis 31. März 0,50 € 

vom 1. April bis 30. September 1,00 € 
 
 
für die Gänsestraße Bereich Stadtkirche und den Hafenplatz 

bis 0,5 Std. 0,50 € 

jede weitere 0,5 Std.  

vom 1. Oktober bis 31. März  0,50 € 

vom 1. April bis 30. September 1,00 € 

Mindestgebühr (0,5 Std.) 0,50 € 
 
 
für den Parkplatz Gänsewiese   gebührenfrei 
 
 
für  Übernachtungen (inklusive Kurabgabe) 

      Hafenplatz Ribnitz, Gänsewiese und Festplatz Ribnitz 

      Caravan/Wohnmobile 20,00 € 

 

 

2. Die gebührenpflichtige Parkzeit wird wie folgt festgelegt: 
 
für den Marktplatz Ribnitz 

Montag - Freitag 08:00 - 18:00 Uhr 

Samstag 08:00 - 13:00 Uhr 
 

Höchstparkdauer  4 Stunden  
 
 
für den Parkplatz Gänsestraße 

Montag - Freitag 08:00 - 18:00 Uhr 

Samstag 08:00 - 13:00 Uhr 
 

Höchstparkdauer  4 Stunden  
 
 
für den Hafenplatz Ribnitz 

Montag - Freitag  08:00 - 18:00 Uhr 

Montag – Sonntag für Übernachtungen 20:00 – 08:00 Uhr 
 
 
für die Gänsewiese und Festplatz Ribnitz 

Montag – Sonntag für Übernachtungen 20:00 – 08:00 Uhr 

 

 



 

 

(3) Während der Durchführung des Wochenmarktes steht nur ein Teil des Marktplatzes als 

Parkfläche zur Verfügung. Der andere Teil darf an den Markttagen (jeweils Donnerstag) nicht 

beparkt werden.  

 

 

 

Die Parkgebührenordnung ist in dieser Fassung am 1. Januar 2021 in Kraft getreten. 


